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Zusammenfassung 

Das duale System der Erwerbstätigkeit mit der klaren Unterscheidung zwischen 
abhängiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit ist historisch gewachsen. In 
Bezug auf das Arbeitsrecht zeigen sich deutliche Übereinstimmungen in den 
betrachteten Ländern Deutschland, Großbritannien, Niederlande, Italien und 
Schweden: Arbeitsrechtliche Bestimmungen beziehen sich bislang in der Regel 
ausschließlich auf die abhängig Beschäftigten, während das Zivil- und Handels-
recht für die Selbstständigen eher Markt- als soziale Schutzrechte regelt. Wäh-
rend diese grundlegende Übereinstimmung im Arbeitsrecht augenfällig ist, gibt 
es, je nach wohlfahrtsstaatlicher Tradition, deutliche Unterschiede in der sozial-
versicherungsrechtlichen Behandlung von Selbstständigen und abhängig Be-
schäftigten in den einzelnen Ländern.  

Aufgezeigt wird, dass sowohl im Arbeitsrecht als auch im Sozialversiche-
rungsrecht die Grenzen zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäfti-
gung tendenziell fließender werden. In der Praxis nehmen in diesem Grenzbe-
reich Beschäftigungsformen wie die wirtschaftlich abhängige Selbstständigkeit 
bzw. die Scheinselbstständigkeit auch infolge geänderter Unternehmensstrate-
gien in Form von Outsourcing und Franchising zu.  

Ebenso gewinnen Formen „neuer Selbstständigkeit“ an Bedeutung. Wäh-
rend der Zugang zur Selbstständigkeit sich in den ersten Dekaden nach dem 
zweiten Weltkrieg noch deutlicher durch Voraussetzungen wie Human- und Fi-
nanzkapital begrenzt wurde, wird das Bild der Selbstständigkeit in den letzten 
Jahrzehnten insgesamt bunter. In einigen Ländern steigt der Zugang von Al-
leinselbstständigen, Frauen und Personen mit geringer Kapitalausstattung, die 
direkt aus der Arbeitslosigkeit kommen. Spezielle Arbeitsmarktprogramme tra-
gen in manchen Ländern dazu bei, dass sich die Erwerbsform Selbstständigkeit 
diesen neuen Gruppen öffnet.  

Trotz dieser europaweiten Trends gibt es deutliche Unterschiede in der Art 
und dem Umfang der Selbstständigkeit. Insbesondere bei der Entwicklung der 
Sozialversicherung für Selbstständige ist in den einzelnen Ländern eine starke 
Pfadabhängigkeit bedingt durch wohlfahrtsstaatliche Traditionen zu beobach-
ten. Im Ländervergleich wird vor allem der deutsche konservative Wohlfahrts-
staat, der Selbstständige traditionellerweise nicht in die Systeme der sozialen 
Sicherung integriert, der neuen Vielfalt und der zunehmenden Schutzbedürftig-
keit Selbstständiger nicht gerecht.  



Abstract 

Based on historical developments the distinction between “employment” and 
“self-employment” is a recurring feature of all European legal systems. There 
are parallel principles of the legal systems in the observed nations Germany, 
Great Britain, the Netherlands, Italy and Sweden: while the dependent employ-
ment is ruled by labour law, the self-employment is governed by civil and com-
mercial law. Apart from this conformity, we find great differences of the national 
social security law depending on welfare-state tradition.  

Obviously the boundaries between self-employment and dependent em-
ployment are shifting in labour law as well as in social security law. And fur-
thermore according to changing business policies like outsourcing and franchis-
ing, a “grey area” of difficult-to classify forms of employment is growing.  

Likewise “new forms” of self-employment become more important. While 
self-employment in the first decades after World War II was limited by precondi-
tions like human and financial capital, the image of self-employment gets more 
and more heterogeneous. In some nations solo-self-employed, women, persons 
with low financial resources and former unemployed enter self-employment. 
This development is supported by special labour market programmes.  

In spite of these Europe-wide trends we find significant differences in type 
and amount of self-employment. Especially the social insurance system is in 
consequence of the welfare-state tradition strongly path-dependent. Comparing 
the mentioned European countries, the German conservative welfare state, that 
traditionally does not integrate self-employed in the national security system, 
does not come up to the emerging requirements arising from the new heteroge-
neity and neediness.  
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1. Selbstständigkeit vs. abhängige 
Beschäftigung 

1.1 Anmerkungen zur Entstehung der konzeptionellen 
Zweiteilung 

Die Rechtskategorie der abhängigen Beschäftigung, so wie wir sie heute ken-
nen, ist historisch betrachtet eine recht junge Errungenschaft. Sie entstand vor 
dem Hintergrund der von England ausgehenden und sich im 19. Jahrhundert 
auch in Europa und den USA verbreitenden Industriellen Revolution. Mit der 
Industriellen Revolution wurde eine neue Produktionsorganisation eingeführt, 
infolge derer Arbeit begrifflich und rechtlich einem Generalisierungs- und Abs-
trahierungsprozess unterworfen wurde. Als vorherrschende Kategorie entstand 
die abhängige Beschäftigung (Perulli 2003: 5). Die uns heute vertraute duale 
Trennung zwischen Arbeitnehmern bzw. abhängig Beschäftigten und Selbst-
ständigen ist ursprünglich der industriellen Arbeitsorganisation und der kapitalis-
tischen Wirtschaftsweise geschuldet. Das Arbeitsrecht als auf die abhängige 
Beschäftigung Bezug nehmendes Rechtssystem entwickelte sich quasi als 
Standesrecht der schutzbedürftigen Fabrikarbeiter (Wank 1988: 82). Stabilisiert 
und in der Rechtssprechung standardisiert hat sich die abhängige Beschäfti-
gung als Rechtskategorie in der Mehrzahl der europäischen Rechtssysteme 
erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Deakin 2002: 191). Über Europa 
hinaus hat in fast allen kapitalistischen Wirtschaftssystemen die neue Organi-
sation des Faktors Arbeit auf rechtlicher Ebene zur Unterscheidung zwischen 
den Kategorien abhängige und selbstständige Beschäftigung geführt. 

Dabei umfasst die Kategorie der abhängigen Beschäftigung alle Arbeits-
formen der Personen, die auf dem Markt ihre Arbeitskraft an den Unternehmer 
„verkaufen“, der sie für seine eigenen wirtschaftlichen Zwecke nutzt. Grundle-
gende Basis dieser Rechtsbeziehung ist der Arbeitsvertrag, der über den blo-
ßen „Verkauf“ hinaus Rechte und Pflichten auf beiden Seiten der Vertragspart-
ner – also für Arbeitgeber und Beschäftigte – impliziert. Für den Beschäftigten 
hat der Arbeitsvertrag eine grundlegend sozial ausgleichende Funktion. Diese 
besteht darin, ihm kontinuierlich ein existenzsicherndes Einkommen und den 
Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen zu garantieren und somit zur 
Umverteilung von Risiken innerhalb der arbeitenden Bevölkerung beizutragen 
(Deakin 2002: 192). National verschieden stark ausgeprägt war und ist mit die-
ser vertraglichen Vereinbarung auch die Beaufsichtigung und die Beteiligung 
des Staates an der Erfüllung und Einhaltung insbesondere der sozial ausglei-
chenden Vertragselemente verbunden.  
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Besonders deutlich trat die Rolle des Staates als zwar nicht unterzeichnen-
de, aber dennoch beteiligte und verantwortliche „dritte Vertragspartei“ in der 
Bismarkschen Sozialversicherung Deutschlands zu Tage. Deutschland gilt, zu-
sammen mit Österreich, zu den Pionierländern sozialstaatlicher Sicherung, die 
an abhängige Beschäftigung gekoppelt ist (Schmid J. 2002: 105).  

Neben dieser historisch betrachtet relativ neuen Rechtskategorie der ab-
hängigen Beschäftigung gibt es eine andere, traditionellere Rechtsform der 
Erbringung einer persönlichen Leistung gegen Entgelt: die selbstständige Er-
werbstätigkeit. Selbstständigkeit umfasst dabei sowohl die so genannten freien 
Berufe als auch Tätigkeiten, die nicht unter das Organisationsmodell von Taylor 
und Ford fallen (Perulli 2003: 5).  

Auch wenn die abhängige Beschäftigung sich als Rechtsbegriff erst später 
etablierte, so liegen doch die Wurzeln beider Arbeitsformen, der abhängigen 
wie der selbstständigen Erwerbsarbeit, in dem historischen Prozess der Aufklä-
rung. Für die Selbstständigkeit ergibt sich dies unmittelbar: Vertragsfreiheit und 
Selbstvorsorge sind Errungenschaften, die das im Zuge der Aufklärung ent-
standene Bild des selbstverantwortlichen Einzelnen und der Verherrlichung der 
Vertragsfreiheit widerspiegeln (Wank 1988: 82).1 Die Gewerbe- und Vertrags-
freiheit als Folge der bürgerlich politischen Revolutionen bedeutete auch , dass 
ein gewisser sozialer Schutz gegen Lebensrisiken, wie er im Feudalsystem für 
Selbstständige bestanden hatte, aufgehoben wurde (Ziegelmayer 2001: 63).  

Für die abhängige Beschäftigung ergibt sich dies mittelbar. Denn infolge 
der Aufklärung entsteht ein neuer Gesellschaftsbegriff. Soziale Probleme wer-
den nicht mehr nur als unabwendbare schicksalhafte Missstände verstanden, 
sondern gelten als politisch gestaltbar. Die im Kontext der bürgerlichen Revolu-
tion formulierten Rechte auf Freiheit, Gleichheit, Fortschritt und Eigentum rü-
cken als aktuelle soziale Problemlage die „soziale Frage“ ins Zentrum der politi-
schen Debatten (Geisen 2001: 23).  

Der Beginn der Sozialstaatlichkeit ist daher auch ein Ergebnis der Aufklä-
rung als Folge der bürgerlichen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts. Der 
bürgerliche Fortschrittsglaube und die Anerkennung des Leistungsprinzips bil-
den zugleich eine wichtige ideologische Voraussetzung für die Entstehung der 
kapitalistischen Produktionsweise. Charakteristisch für die Entstehung der So-
zialstaaten ist die Koppelung sozialer Schutzfunktionen an die abhängige Er-
werbsarbeit. So wurden zwar kollektive Schutzrechte eingeführt, diese setzten 
im Kern jedoch in der Regel die Erbringung individueller Leistungen in Form von 

                                            
1 In der Rechtsphilosophie wird betont, wie nachhaltig sich politische Ideale und sozialtheore-

tische Modelle der historischen Aufklärung des 17./18. Jahrhunderts in der Folgezeit in der 
politischen Realität etabliert haben (vgl. Fischer 1997).  
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Lohnarbeit voraus. Sozialstaatliche Entwicklungen setzten als Ergebnis der im 
19. Jahrhundert entstandenen Arbeiterbewegung ein. Als Antwort auf die 
„soziale Frage“ kämpften die Lohnarbeitenden erfolgreich um die Verbesserung 
ihrer prekären Lebensverhältnisse. Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Lohnar-
beit: Die Verbesserung der Lebensverhältnisse hängt unmittelbar mit der Ab-
milderung spezifischer Risiken der Lohnarbeit bzw. der abhängigen Erwerbsar-
beit zusammen (Geisen 2001: 24). 

Auf der Entstehung der Sozialstaaten fußend entwickelte sich in den 
Rechtsordnungen das duale Modell der Erwerbstätigkeit. Die konzeptionelle 
Zweiteilung ist charakteristisch für die europäischen Sozialstaaten. Besonders 
folgenreich ist diese Zweiteilung für auf das Bismarcksche Sozialmodell ausge-
richtete Systeme: Dort entstand auf der einen Seite der Typus abhängiger, un-
selbstständiger Arbeit mit zunehmenden arbeits- und sozialversicherungsrecht-
lichem Schutz, auf der anderen Seite der Typus der selbstständigen Arbeit, die 
im Grunde genommen nur als Institution des Schutzes bedarf.  

Das duale Modell der Erwerbsarbeit verfestigt sich im Zuge der Entwicklung 
der Sozialstaatlichkeit in den einzelnen Ländern auf zwei Gleisen: 

1. durch die unterschiedliche Berücksichtigung von Selbstständigkeit und ab-
hängiger Beschäftigung durch die Systeme der sozialen Sicherung; 

2. durch die unterschiedliche Behandlung der Rechtsformen abhängige vs. 
selbstständige Erwerbsarbeit im Arbeits- bzw. Handels- und Zivilrecht.  

Je nach wohlfahrtsstaatlicher Tradition sind deutliche Unterschiede in den 
sozialen Sicherungssystemen zu sehen.  

                                           

1.2 Selbstständigkeit und abhängige Beschäftigung in der 
Tradition der Wohlfahrtsstaaten 

Im Folgenden sollen vor der groben Skizzierung der Entwicklung der sozialen 
Sicherungssysteme in einzelnen europäischen Ländern Unterschiede in der 
Berücksichtigung abhängig Beschäftigter und Selbstständiger deutlich gemacht 
werden. Hilfreich ist dabei die Typologie der Wohlfahrtsstaaten nach Esping-
Andersen2. Er unterscheidet zwischen einem sozialdemokratisch geprägten 
skandinavischen Typus, einem marktorientierten britischen und einem konfes-
sionell-konservativen kontinentaleuropäischen Typus von Wohlfahrtsstaaten, 
denen als Grundprinzipien die steuerfinanzierte Volksversicherung, ein bedürf-

 
2  Zur Unterscheidung wohlfahrtsstaatlicher Traditionen ist die Typologie von Esping-

Andersen zwar hilfreich, aber für den Kontext „Selbstständigkeit“ nicht hinreichend: es fehlt 
eine Klassifizierung der südeuropäischen Länder, also gerade der Länder, die einen traditi-
onell hohen Anteil an Selbstständigkeit aufweisen.  
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nisorientiertes System der Mindestsicherung bzw. das beitragsfinanzierte Versi-
cherungssystem zu Grunde liegen.  

1.2.1 Soziale Sicherung 

a) Deutschland 
In Deutschland hatte die soziale Sicherung der abhängig Beschäftigten über ihr 
Arbeitsverhältnis bzw. über ihren Arbeitsvertrag ihren Ursprung in der "Kaiserli-
chen Botschaft" vom 17.11.1881. Mit dieser leitete Kaiser Wilhelm I auf Initiative 
des damaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck den Aufbau einer Arbeitneh-
merversicherung in Deutschland offiziell ein.3 Fortan sollte der Staat die Exis-
tenzsicherung seiner Bürger verantworten, die auf folgenden Grundsätzen ba-
siert:  

– Finanzierung der Rente durch vorherige Beitragszahlung der Versicherten, 

– Beaufsichtigung und Beteiligung des Staates an der Sozialversicherung, 

– Grundlage des Selbstverwaltungsprinzips: Arbeitgeber und Versicherte ha-
ben volles Mitspracherecht über eine von ihnen gewählte Vertreterversamm-
lung,  

– Beteiligung der Arbeitgeber am Beitragsaufkommen zur Sozialversicherung.  

Im Jahre 1883 führte Bismarck die Krankenversicherung ein, 1884 die Unfall-
versicherung und ab 1889 konnten die Arbeitnehmer sich erstmals gesetzlich 
gegen die Folgen von Alter und Invalidität absichern. In den folgenden Jahren 
baute man das Sozialsystem kontinuierlich aus: 1912 gab es eine Sozialversi-
cherung für Angestellte, 1927 trat die Arbeitslosenversicherung in Kraft.  

Die Bismarcksche Sozialversicherung ist damit versicherungsbasiert und 
wird über Beiträge im Wege des Umlageverfahrens finanziert. Die Rentenhöhe 
hängt von der vorherigen Erwerbsbiographie ab. Vorausgesetzt wird eine voll-
ständige Erwerbsbiographie, um das Ziel der Lebensstandardsicherung zu er-
reichen.  

Deutschland gilt als Prototyp des an abhängige Beschäftigung gekoppelten 
Sozialschutzes: Der gesetzliche Schutz der (ursprünglich vorwiegend in den 

                                            
3 Der damalige Reichskanzler Bismarck wollte vor dem Hintergrund der Zuspitzung der sozia-

len Frage mit der Einführung der Sozialgesetzgebung der Gefahr einer Revolution aus dem 
sozialdemokratischen Lager entgegenwirken. Entgegen seiner Absicht stärkten die Versi-
cherungsgesetze der 1880er Jahre jedoch die Arbeiterorganisationen, nicht zuletzt weil sie 
auf dem Selbstverwaltungsprinzip fußten (Schmid J. 2002: 105). Jens Alber (1982: 163ff.) 
betont, dass Sozialpolitik vor dem ersten Weltkrieg primär eine von den bürgerlichen Eliten 
getragene Abwehrmaßnahme gegen die politische Mobilisierung der Arbeiter war. Hierfür 
war das Kaiserreich unter Bismarck prototypisch. 
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Fabriken tätigen) abhängigen Beschäftigten erfolgte von vorneherein auf zwei 
Wegen: zum einen über die inhaltliche Regelung durch das Arbeitsrecht, zum 
anderen über den Ausbau des Sozialversicherungssystems. Diese Zweispurig-
keit ist auch in der Folgezeit charakteristisch geblieben (Wank 1988: 83). Ar-
beitsrecht und Sozialversicherung bezogen sich dabei ausschließlich auf die 
abhängigen Beschäftigten. Die Sozialversicherung war keineswegs als eine Art 
Mindestsicherung für alle Bürger konzipiert. Das Versicherungsprinzip mit dem 
engen Bezug von Beitragszahlung und Leistungshöhe schließt eine Mindestsi-
cherung für alle Bürger ebenso aus wie andere umverteilende Elemente.  

Entsprechend der Tradition der Bismarckschen Sozialversicherung sind 
Selbstständige von der Mitgliedschaft in der Rentenversicherung weitgehend 
ausgeschlossen. Durch Sonderregelungen werden lediglich einzelne Gruppen 
von Selbstständigen in die Rentenversicherung einbezogen. Mit der KSK, der 
Künstlersozialversicherung, wurde Anfang der 1980er Jahre als Sonderfall eine 
neue Institution geschaffen, die die sozialpolitische Integration von selbststän-
dig tätigen Künstlern und Publizisten in das Bismarcksche Sozialversicherungs-
system leisten soll (Betzelt/Schnell 2003: 251).  

Die Rentenreformgesetze der letzten Jahre dagegen, die sich auf die GRV, 
die Gesetzliche Rentenversicherung beziehen, sind Ausdruck von Finanzie-
rungsproblemen, die vor dem Hintergrund hoher Arbeitslosigkeit, sinkender Ge-
burtenraten und steigender Lebenserwartung entstehen. Im Frühjahr 2001 hat 
die Bundesregierung eine Rentenstrukturreform beschlossen, deren Ziel die 
langfristige Stabilisierung des Beitragssatzes ist. Ab 2002 sollen alle Arbeit-
nehmer mit Hilfe einer staatlichen Förderung einen Privatvorsorgebetrag von 
0,5% ihres Bruttoeinkommens aufbringen, dieser Satz steigt bis 2008 auf 4% 
an. Mit dieser so genannten Riester-Förderung ist ein „partieller Ausstieg aus 
der solidarischen, umlagefinanzierten Alterssicherung hin zu einer individuellen, 
kapitalgedeckten Altersvorsorge“ (Kerschbaumer/Veil 2001) erfolgt. Selbststän-
dige sind in der Regel von der Riester-Förderung ausgenommen, gefördert 
werden Versicherte in der GRV und Beamte. Selbstständige können die Förde-
rung nur dann erhalten, wenn sie selbst Pflichtbeiträge zur GRV zahlen.  

Aufgrund des „Bismarck-Modells“ der Sozialversicherung zählen Deutsch-
land und Österreich in der Terminologie Esping-Andersens zu den „konservati-
ven Wohlfahrtsstaaten“.  

b) Großbritannien 
Vor dem Hintergrund der durch Industrialisierung, Verstädterung und kapitalisti-
scher Lohnarbeit entstehenden sozialen Probleme wurde in Großbritannien 
1834 ein „Armengesetz“ eingeführt, das Sozialleistungen nur für bestimmte 
Menschen bzw. Personengruppen gewährte (Scharf 2001: 44). Der Versuch, 
Leistungen denjenigen zu gewähren, die tatsächlich arm und bedürftig sind, ist 
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die zentrale Idee dieser Reform und zieht sich bis heute als roter Faden durch 
die sozialpolitischen Debatten in Großbritannien (Alcock 1996: 45). Unter dem 
Einfluss der internationalen Entwicklungen im Bereich der sozialen Sicherung 
wurden mit der Einführung von Altersrenten 1908 und einem Nationalversiche-
rungsgesetz 1911 ein Versicherungssystem geschaffen, dass über Beiträge von 
Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Staat finanziert wurde(Scharf 2001: 46). Die 
sozialen Folgen der großen politischen und wirtschaftlichen Krisen der 20er und 
30er Jahren konnte dieses System jedoch keinesfalls abfedern. Vor diesem 
Hintergrund wurde zwecks Entlastung des Staatshaushalts entgegen des Ver-
sicherungsprinzips die Bedürftigkeitsprüfung wieder eingeführt. Der Liberale 
William Beveridge, der 1941 von der Regierung den Auftrag bekam, für die 
Nachkriegszeit ein neues sozialpolitisches System zu entwerfen, griff die Idee 
der Versicherung jedoch erneut auf. Er entwarf im viel beachteten Beveridge-
Bericht von 1942 ein beitragsorientiertes Sozialsystem; an Erwerbstätigkeit ge-
koppelte, relativ niedrige Beiträge sollten eine angemessene, bedarfsdeckende 
pauschalierte Grundsicherung garantieren.  

Vor diesem Hintergrund entstand 1946 der National Insurance Act (NIA) und ein 
nationaler Gesundheitsdienst. Das auf Beveridge zurückgehende Modell wurde 
damit jedoch nur unvollständig umgesetzt. Die pauschalierte Grundrente wurde 
auf einem sehr niedrigen Betrag festgesetzt, somit wurde dem „Grundsatz der 
Angemessenheit“ nicht Rechnung getragen. Seit Ende der 50er Jahre zeigte 
sich, dass das System die Aufgabe der Bedarfsbefriedigung nicht erfüllen konn-
te – die Ausgaben für Sozialhilfe stiegen enorm (Devetzi 2000: 44).  

Spätestens in den siebziger Jahren gerät mit der deutlichen Zuwendung zu 
marktliberalen Prinzipien der klassische, intervenierende und paternalistische 
Sozialstaat von Beveridge unter massiven Druck. Neoliberales Denken prägt 
die staatliche Sozialpolitik während der konservativen Regierungszeit (1979-
1997): ein systematischer Umbau des Wohlfahrtsstaates mit der Betonung der 
Verantwortung des Einzelnen setzt ein. Mit der Wahl der neuen Regierung 1997 
wird (trotz New Labour und des „dritten Weges“) mit den neoliberalen Prinzipien 
grundsätzlich nicht gebrochen. Ein markanter Wandel besteht jedoch in der 
breit angelegten Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung mit der 
Konzentration auf Maßnahmen, die Menschen in den Erwerbsarbeitsprozess 
integrieren sollen (Scharf 2001: 58). 

„Trotz wichtiger Neuerungen in einigen Bereichen der Sozialpolitik (…) überwiegen den-
noch sozialpolitische Traditionen, die aus dem Armengesetz (Unterscheidung in „würdi-
ge“ und „unwürdige“ BezieherInnen von sozialen Leistungen, stigmatisierende Prüfung 
der Bedürftigkeit) und dem Beveridge-Bericht (Orientierung an Erwerbsarbeit verbunden 
mit sehr niedrigen Beiträgen und einer minimalen Grundsicherung für die gesamte Be-
völkerung) stammen. In dieser spezifischen Ausrichtung unterscheidet sich das britische 
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Modell wesentlich von den sozialpolitischen Modellen anderer EU-Länder“ (Scharf 2001: 
59).  

Vom nationalen Versicherungssystem werden alle in Großbritannien ansässi-
gen Erwerbstätigen erfasst, deren Einkommen über bestimmten Mindestgren-
zen liegen, abhängig Erwerbstätige ebenso wie Selbstständige. Selbstständige 
mit Einkommen innerhalb bestimmter Grenzen zahlen einen Festbetrag, der in 
der Regel jedes Jahr neu festgesetzt wird. Die Beiträge der Selbstständigen 
beziehen sich nur auf die Alters- und Hinterbliebenenversorgung, Leistungen 
bei Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfällen sind ausgeschlossen. Dafür zahlen die 
Selbstständigen einen vergleichsweise niedrigen Beitragssatz (Devetzi 2000: 
47-48).  

Wegen der Priorität liberaler Prinzipien auch in der Sozialpolitik gilt Großbri-
tannien (neben den USA) als Prototyp des liberalen Wohlfahrtsstaates. 

c) Italien 
Auslöser erster sozialpolitischer Gesetzgebung war auch in Italien die mit be-
ginnender Industrialisierung aufkommende „soziale Frage“. Nach dem Vorbild 
der Bismarckschen Sozialversicherungen entstanden die ersten staatlichen So-
zialversicherungssysteme in Italien in den 1890er Jahren (Gohr 2001: 144). Al-
lerdings wirkten die Systeme der sozialen Sicherung (Arbeitsunfall-, Invaliditäts- 
und Rentenversicherung) selektiv und partikularistisch. Sie waren auf die Be-
dürfnisse der abhängig beschäftigten Lohnarbeiter in den Fabriken im Norden 
des Landes zugeschnitten, die Agrarbevölkerung im Süden des Landes blieb 
dagegen weitgehend ausgenommen (Gohr 2001: 145). Nach dem zweiten 
Weltkrieg wurden auf der Basis wirtschaftlicher Prosperität die sozialen Siche-
rungssysteme weiter ausgebaut. Wie in vielen europäischen Ländern hat sich 
ein „welfare mix“ entwickelt. So basieren einerseits die sozialen Sicherungssys-
teme hauptsächlich auf dem beitragsorientierten Versicherungssystem in An-
lehnung an das Bismarcksche Sozialversicherungsmodell. Andererseits weist 
insbesondere der 1978 geschaffene Gesundheitsdienst durch die Anerkennung 
sozialer Rechte als Staatsbürgerrechte universalistischen Charakter auf.  

In den 1980er Jahren gerieten die sozialen Sicherungssysteme in eine Fi-
nanzkrise. Erst in den 1990er Jahren kam es, eingeleitet mit der so genannten 
Amato-Reform von 1992, zu entscheidenden Reformschritten. Der zunehmen-
den Finanzkrise geschuldet, beinhalten die Reformen vor allem Kürzungen von 
Sozialleistungen und Verschärfungen von Anspruchsvoraussetzungen, aber 
auch Maßnahmen zur Systemverbesserung, z.B. die Vereinheitlichung von An-
spruchsvoraussetzungen im Rentensystem.  

Doch nach wie vor herrscht im Rentensystem eine unübersichtliche Vielfalt. 
In Italien gibt es kein für alle Einwohner einheitlich zuständiges Alterssiche-
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rungssystem. Kennzeichnend ist vielmehr der berufsgruppenspezifische Cha-
rakter der verschiedenen Rentenkassen, so genannter Fonds. Diese haben ih-
ren Ursprung in sozialpolitisch gewachsenen Strukturen. Im 19. Jahrhundert 
entwickelten sich in einer ersten Phase die Grundlagen der Alterssicherung des 
öffentlichen Dienstes, anschließend folgte die Ausgestaltung eines Systems für 
abhängig Beschäftigte im privaten Sektor. Erst nach dem zweiten Weltkrieg 
wurden Fonds für Selbstständige eingerichtet (Götz 2000:110).  

Der Hauptteil der abhängig Beschäftigten ist im „Fondo pensioni lavoratori 
dipendenti“ (FPLD) abgesichert. Daneben bestehen drei Sonderfonds für 
Selbstständige (Händler, Bauern und Handwerker). Außerdem existiert eine 
Vielzahl kleiner Fonds für bestimmte Gruppen abhängig Beschäftigter und 
Selbstständiger (z.B. Freiberufler, Journalisten, Bühnenkünstler, Ärzte, Rechts-
anwälte etc.). Die gesamte erwerbstätige Bevölkerung ist durch mindestens 
eines dieser Systeme pflichtversichert (Götz 2000:114). Das FPLD als der größ-
te Fonds ist versicherungsbasiert und wird vorwiegend über Beiträge im Wege 
des Umlageverfahrens finanziert. Die Rentenhöhe hängt bezüglich des Zeit- 
und Einkommensfaktors von der vorherigen Erwerbsbiographie ab.  

Zwar lässt sich das Kernsystem der italienischen Alterssicherung dem „Bis-
marck-Typ“ zuordnen. Der Aufbau, die Leistungen und die Finanzierung der 
verschiedenen Fonds unterscheiden sich jedoch zum Teil erheblich. Erst mit 
den Reformen der letzten Jahre wurden gesetzliche Schritte eingeleitet, um die 
Systemvielfalt zu vereinheitlichen und die hohen Kosten zu senken (Götz 2000: 
111). Aus dem vormals an dem Bismarckschen Sozialstaatsmodell orientierten 
und demzufolge eher konservativen Sozialstaatssystems Italiens ist also ein 
„welfare mix“ geworden“.  

Aufgrund der, trotz der Reformen noch immer bestehenden, empfindlichen 
Lücken im Sozialschutzsystem, die auch mit den Stichworten Fragmentierung, 
Partikularismus und Klientelismus belegt werden können, wurde der italienische 
Sozialstaat gar als „rudimentärer Wohlfahrtsstaat“ (Leibfried 1990: 301) be-
zeichnet. 

d) Niederlande 
Weil die Industrialisierung in den Niederlanden vergleichsweise spät einsetzte, 
erfolgte auch die Entwicklung staatlicher Aktivitäten auf dem Gebiet der sozia-
len Sicherheit später als in den Nachbarländern. Gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts fand die Bereitstellung von Sozialleistungen noch primär im Rahmen von 
selbst verwalteten Organisationen statt, die vor allem Katholiken, Protestanten 
und Sozialisten errichtet hatten (Bieber/Henzel 2000: 131).  

Auch für die Niederlande ergibt sich ein besonderer, einzigartiger „welfare 
mix“, der sich durch die Synthese verschiedener sozialpolitischer Ansätze kon-
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stituiert hat. Die historische Entwicklung der Sozialversicherungen in den Nie-
derlanden kann man in zwei unterschiedliche Phasen einteilen: erstens die 
Phase bis zum Ende des Zeiten Weltkrieges, die sich stark am deutschen Vor-
bild orientiert, und zweitens die Zeit nach 1945, in der die Einflüsse aus Groß-
britannien dominieren (Schmid, J. 2002: 178). Eine besondere Rolle in der nie-
derländischen Entwicklung des Sozialstaates spielen weiterhin die Kirchen bzw. 
der Faktor Religion (Schmid, J. 2002: 182). 

Für den organisatorischen Rahmen der niederländischen Sozialversiche-
rung ist die duale Struktur von Volksversicherungen, in denen alle Einwohner 
versichert sind, und Erwerbstätigenversicherungen, die alle Erwerbstätigen, 
auch Selbstständige und Beamte, umfassen, kennzeichnend. Zu den Volksver-
sicherungen gehören die Allgemeine Altersversorgung (AOW) und die Allge-
meine Hinterbliebenenversorgung (ANW). Sie sichern das soziale Mindestein-
kommen aller Einwohner im Alter und Hinterbliebenenfall. Jeder Einwohner ist 
zwischen seinem 15. und 65. Lebensjahr in der Allgemeinen Altersversorgung 
(AOW) pflichtversichert. Beiträge werden unter anderem erhoben aus „Einkünf-
ten aus unselbstständiger Tätigkeit, Renten, Sozialleistungen, Einkünften aus 
Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit und aus dem Mietwert selbst ge-
nutzten Wohneigentums“ (Bieber 2003: 137).  

Zum System, das nur Erwerbstätige einbezieht, gehören die Invaliditätsver-
sicherungen der Arbeitnehmer (WAO) und der Selbstständigen (WAZ). Sie er-
setzen teilweise den Einkommensverlust bei Erwerbsunfähigkeit. Finanziert 
werden die einzelnen Sozialversicherungen durch ein beitragsfinanziertes Um-
lageverfahren. Bemessungsgrundlage ist das Einkommen bis zu einer Bemes-
sungsgrenze (Schmid, J. 2002: 186). Die Alterssicherung durch die allgemeine 
Volksversicherung stellt lediglich eine Grundsicherung dar, so dass betriebliche 
und private Zusatzrenten eine bedeutende Rolle spielen.  

Wie in vielen anderen europäischen Wohlfahrtsstaaten führen zu Beginn 
der achtziger Jahre steigende Arbeitslosigkeit sowie die demographische und 
wirtschaftliche Entwicklung zu einer Belastung des Staatshaushaltes. Um die 
Kosten für die soziale Sicherung einzudämmen, wurden wie in vielen anderen 
Ländern Kürzungen von Sozialleistungen und Verschärfungen der Bezugsbe-
rechtigungen eingeführt. Charakteristisch für die niederländische Entwicklung 
seit den achtziger Jahren ist weiterhin ein Mix aus liberaler Deregulierung und 
sozialdemokratischer „aktiver Arbeitsmarktpolitik“: 

„Die spannungsreiche Kombination aus Sicherheit und Flexibilisierung, aus sozialpoliti-
schem Minisystem und workfare-Konzepten, aus Profitorientierung und Solidarität kenn-
zeichnet den aktuellen niederländischen Weg der Sozialpolitik“ (Kleinfeld 2001: 117).  
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Der niederländische Wohlfahrtsstaat kombiniert Elemente aller drei Modelle der 
Typologie Esping-Andersens: Er kann als „welfare mix“ aus liberalen, konfessi-
onellen und sozialdemokratischen Elementen begriffen werden.  

e) Schweden 
Auch in Schweden begann die Debatte um die Einführung von Sozialsystemen 
in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts. Und auch hier entstand sie unter 
dem Eindruck der Bismarckschen Reformen in Deutschland und vor dem Hin-
tergrund zunehmender Industrialisierung, Verstädterung und kapitalistischer 
Lohnarbeit. Wie in den anderen nordeuropäischen Ländern war die Industriali-
sierung jedoch noch längst nicht so weit fortgeschritten wie in einigen westeu-
ropäischen Staaten, allen voran Großbritannien. Mehr als 50% der Bevölkerung 
Schwedens lebten zu dieser Zeit noch überwiegend von der Land- und Forst-
wirtschaft (Lundberg/Amark 2001: 171). Für diese Bevölkerungsgruppen hatten 
die Sozialversicherungen eine weit geringere Bedeutung als für die Industriear-
beiter in den Städten. Vor dem Hintergrund dieser unterschiedlichen Interessen-
lagen war es sehr schwierig, soziale Sicherungssysteme überhaupt einzufüh-
ren. 1891 wurde eine erste gesetzliche Regelung zum Aufbau einer staatlichen 
Krankenkasse erlassen. Zum Erlass eines die Alterssicherung betreffenden 
Gesetzes kam es sogar erst 1913 (Heese 2003: 233). 

War zunächst in erster Linie der Schutz vor Armut Ziel der Maßnahmen des 
schwedischen Sozialstaats, erfolgte seit den 30er Jahren der Ausbau des 
schwedischen Wohlfahrtsstaates zum so genannten Volksheim. Darunter ist ein 
umfassendes Sozialsystem zu verstehen, das Einkommenssicherheit bei allen 
Lebensrisiken zum Ziel hat. So wurde beispielsweise die allgemeine Altersrente 
1947 zur einheitlich hohen bedürfnis- und beitragsunabhängigen Volksrente für 
alle erweitert (Heese 2003: 233). Durch Reformen in den folgenden Jahren 
wurde das Sozialversicherungssystem zwar großzügig, aber auch kostspielig 
ausgebaut. Im Zuge der tief greifenden Wirtschaftskrise Ende der achtziger 
Jahre mit einer dramatischen Erhöhung der Arbeitslosenzahlen gerieten auch 
die Sozialversicherungssysteme in eine schwere Krise. Es kam zu vielfältigen 
Kürzungen von Sozialleistungen, u.a. zu der Abschaffung von Witwenpensionen 
auf Lebenszeit 1990 und zur Streichung der Frühverrentung aus Arbeitsmarkt-
gründen 1991.  

Im universalistischen Rentensystem waren alle Einwohner Schwedens un-
abhängig von der Staatsbürgerschaft ab ihrem 16. Lebensjahr versichert. Für 
die Versicherungspflicht spielte es keine Rolle, ob und welche Art von Erwerbs-
tätigkeit der Versicherte ausübte, so dass alle Arbeitnehmer, Selbstständige, 
Beamte und Hausfrauen im Volksrentensystem versichert waren. Neben der 
Volksrente bestand ein obligatorisches beitragsbezogenes Zusatzsystem für 
Erwerbstätige.  
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Die bisherige Volksrente wurde 2003 durch das Garantierentensystem ab-
gelöst (Heese 2003: 237). Die Garantierente, die ausschließlich aus Steuermit-
teln finanziert wird, dient den Personen als Mindestsicherung, die keine ein-
kommensbegründete Altersrente haben oder deren einkommensbezogene 
Rente einen gewissen Betrag nicht übersteigt. Alle Personen jedoch, deren 
Einkommen über einem bestimmten Mindestbetrag liegt, sind nun im einkom-
mensbezogenen Rentensystem versichert. Das trifft auch für die Selbstständi-
gen und die in Schweden als Staatsangestellte bezeichneten Beamten zu 
(Heese 2003: 238). Damit hat der Grundsatz der Beitragsbezogenheit der Leis-
tungen im neuen Rentensystem eine enorme Aufwertung erfahren. Beiträge 
werden bis zu einer Bemessungsgrenze auf alle Einkünfte erhoben, die in der 
Steuererklärung anzugeben sind. Hierzu zählen neben Erwebseinkommen und 
Einkünften aus selbstständiger Erwerbsarbeit auch alle Sozialleistungen inklusi-
ve Krankengeld, Arbeitslosenunterstützung und Kindergeld (Heese 2003: 240).  

Bis 1993 wurden noch die Ausgaben für die gesamte soziale Sicherheit 
ausschließlich aus dem allgemeinen Steueraufkommen und aus dem Bei-
tragsaufkommen der Arbeitgeber und der Selbstständigen finanziert (Heese 
2003: 235). Mit den kürzlich erfolgten gesetzlichen Neuregelungen der Alterssi-
cherung werden nunmehr feste Anteile des Bruttoeinkommens anteilig von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern entrichtet.  

Im Ländervergleich weist Schweden eine Besonderheit in Bezug auf die 
Arbeitslosenversicherung bzw. weiterer Leistungen zur Unterstützung von Ar-
beitslosen auf: In Schweden haben Selbstständige Anspruch auf Leistungen 
durch die Grundförsäking. Voraussetzung der Inanspruchnahme ist die kontinu-
ierliche Beschäftigung in selbstständiger (oder abhängiger) Beschäftigung von 
mindestens 70 Stunden pro Monat während der letzten sechs Monate. Dem 
Hilfebedürftigen wird ein fester Tagessatz (derzeit ca. 30 Euro pro Tag) für die 
Dauer von höchstens 300 Tagen zur Verfügung gestellt. In Deutschland, den 
Niederlanden, Italien und Großbritannien werden die Selbstständigen nicht in 
die Arbeitslosenversicherungen bzw. steuerfinanzierte Unterstützungssysteme  
einbezogen (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 2003: 65). 

Schweden gilt in der Typologie Esping-Andersens als Prototyp des sozial-
demokratischen Wohlfahrtsstaates.  

Fazit 
Im Fünf-Länder-Vergleich ist in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht die Un-
terscheidung zwischen Selbstständigen und abhängig Beschäftigten in den 
konservativen Wohlfahrtsstaaten bzw. dem Bismarckschen Sozialmodell am 
folgenreichsten. Selbstständige sind hier von der Mitgliedschaft in der Sozial-
versicherung weitgehend ausgeschlossen. In Deutschland gilt diese Regelung 
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(mit Ausnahme von Sonderregelungen), die einzelne Gruppen von Selbststän-
digen in die Sozialversicherung mit einbeziehen, auch heute noch. Neuere ar-
beitsmarktpolitische Instrumente wie die Ich-AG und sozialpolitische Gesetzge-
bungen wie die Einrichtung der Künstlersozialkasse erweitern jedoch die Versi-
cherungspflicht bzw. die Möglichkeit des Zugangs zur Sozialversicherung für 
Selbstständige.  

Im Gegensatz dazu wird sowohl bei den liberalen als auch bei den sozial-
demokratischen Wohlfahrtsstaaten ein systematischer Einbezug von Selbst-
ständigen in die sozialen Sicherungssysteme praktiziert. Beim liberalen Modell 
Englands bezieht sich das bedürfnisorientierte System der Mindestsicherung für 
Selbstständige auf das Alter, die Risiken Unfall und Arbeits- bzw. Auftragslosig-
keit bleiben ausgeschlossen. Beim sozialdemokratischen System Schwedens 
hat, vor dem Hintergrund der steuerfinanzierten Volksversicherung und der Be-
rücksichtigung Selbstständiger durch die Arbeitslosenversicherung, die Unter-
scheidung Selbstständigkeit versus abhängige Beschäftigung vergleichsweise 
geringe Auswirkungen auf die soziale Absicherung. Zwar hat durch die letzte 
Rentenreform die beitragsbezogene Komponente der Altersvorsorge eine e-
norme Aufwertung erfahren, Einkünfte Selbstständiger werden jedoch ebenso 
berücksichtigt wie die der abhängig Beschäftigten.  

1.2.2 Arbeitsrecht  
In arbeitsrechtlicher Hinsicht gibt es trotz der aufgezeigten unterschiedlichen 
länderspezifischen wohlfahrtsstaatlichen Traditionen deutliche grundlegende 
Übereinstimmungen in den europäischen Rechtssystemen. Die für die Rechts-
ordnungen der europäischen Sozialstaaten charakteristische konzeptionelle 
Zweiteilung in selbstständige und abhängige Erwerbsarbeit hat weitreichende 
rechtliche Konsequenzen: 

Während die abhängige Erwerbstätigkeit dem Arbeitsrecht unterliegt, gilt für 
die selbstständige Erwerbsarbeit das Zivil- und Handelsrecht. Bei der abhängi-
gen Beschäftigung gestaltet sich entsprechend der Beteiligung des Staates als 
„dritter Vertragspartei“ auch das darauf bezogene Arbeitsrecht als umfassender, 
rechtlicher Schutz von öffentlichem Charakter zugunsten des abhängig be-
schäftigten Arbeitnehmers. Da dieser als der rechtlich und ökonomisch schwä-
chere Vertragspartner betrachtet wird, hat der Gesetzgeber häufig in die den 
Vertragspartnern normalerweise zugestandene Vertragsautonomie eingegriffen, 
um Rechte des Arbeitnehmers zu sichern. Diese umfassen Aspekte von der 
Bezahlung und der Einstellung bis zur Entlassung und zur Arbeitszeit. Das Ar-
beitsrecht entzieht die Arbeitsleistung damit den Marktregeln, stärkt die Position 
des Arbeitnehmers gegenüber der des Arbeitgebers und schützt ihn vor Risi-
ken, wie z.B. Unfall oder Arbeitslosigkeit. Das der Marktlogik entsprechende 
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unternehmerische Risiko trägt unmittelbar der Arbeitgeber. Im Gegensatz zu 
den Schutzvorschriften zugunsten des Arbeitnehmers wird im Arbeitsrecht sei-
ne hierarchische Unterordnung unter den Arbeitgeber durch ein strukturelles 
Merkmal betont: durch die Weisungsabhängigkeit. Dadurch ist der Arbeitgeber 
befugt, den Beschäftigten Anweisungen zur Verrichtung seiner Arbeit zu ertei-
len und bei Versäumnissen Sanktionen zu verhängen. 

Die selbstständige Erwerbsarbeit wird hingegen als ein Vertrag behandelt, 
der den allgemeinen Vorschriften des Zivilrechts bzw. des Handelsrechts unter-
liegt. Entsprechend der Ausrichtung des Zivil- und Handelsrechts, ein korrektes 
und effizientes Funktionieren der Marktlogik zu gewährleisten, unterliegt auch 
die Arbeitsleistung der Selbstständigen den Marktregeln. Der Selbstständige 
wird dem Auftraggeber gleichgestellt. Das heißt, beide gelten als gleichwertige 
Vertragspartner. Der Selbstständige trägt allein das unternehmerische Risiko. 
Er wird formal wie jeder andere behandelt, der einen Vertrag schließt. Es be-
steht in der Regel kein (Sozial-)Schutzsystem, wie es für die abhängige Be-
schäftigung der Fall ist. Die (Schutz-)Gesetzgebung, die im Laufe der Zeit ein-
geführt wurde, knüpft weniger an der Schutzbedürftigkeit des Selbstständigen 
an, als vielmehr an den Institutionsschutz des freien und lauteren Wettbewerbs. 
Analog dazu gilt insbesondere in den konservativen Wohlfahrtsstaaten der 
Grundsatz, der Selbstständige sei in der Lage, für seine Existenz selbst zu sor-
gen – für das laufende Einkommen ebenso wie für die Absicherung bei Krank-
heit und Alter (Wank 1988: 83). 

Die von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) durchgeführten Stu-
dien bestätigen dies:  

„Der Arbeitnehmerschutz hat sich vor allem auf den allgemeingültigen Begriff des abhän-
gigen Beschäftigungsverhältnisses konzentriert, der auf der Unterscheidung zwischen 
Arbeitnehmern und Selbständigen basiert. (...) Diese Grundtendenz gibt es mit einigen 
Abwandlungen in zahlreichen Ländern, sie findet ihren Niederschlag in einer beträchtli-
chen Zahl von internationalen Standards im Arbeitssektor. Für die selbständige Erwerbs-
tätigkeit hingegen wurde ein weniger ausgeprägtes Schutzsystem entwickelt“ (ILO 2000). 

Adalberto Perulli (2003) hat die Merkmale abhängiger und selbstständiger Er-
werbsarbeit in den Rechtsordnungen der im Betrachtungszeitraum 15 Mitglied-
staaten der EU und Norwegens wie folgt zusammengefasst (siehe Tabelle 1): 
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Tab. 1: Übersicht 

ALLGEMEINE MERKMALE DER BETRACHTETEN RECHTSORDNUNGEN 
Zweiteilung der Arbeitsleistung, es gibt keine Zwischenkategorien 

UNSELBSTÄNDIGE ARBEIT SELBSTÄNDIGE ARBEIT 
Definition 

Weisungsgebundenheit des Arbeitnehmers 
+ 

ergänzende Anhaltspunkte für Abhängigkeit 
(z.B. Risiko, organisatorische Einbindung, 
Arbeitszeit) 

Umkehrung der Merkmale, ausgehend von 
dem der Abhängigkeit: keine Weisungsgebun-
denheit 
 

Wo wird die Definition gegeben 
- im Gesetz 
- in der Rechtsprechung 
- im Gesetz und in der Rechtsprechung 

Merkmale der beiden Kategorien 
a) systematischer, einheitlicher Wert = in eini-
gen Staaten bestimmt er den gesamten An-
wendungsbereich der Rechtsvorschriften 
b) begrenzter Wert = in anderen Staaten be-
stimmt er den Anwendungsbereich begrenz-
ter, spezieller Regelungen  

Zusammengesetzte Kategorie, sie umfasst: 
- Auftragsvergabe, Agentur, Erbringung von 

Dienstleistungen + geistige Berufe 
- neue Vertragsformen wie Franchising, 

Engineering, Factoring, Management 
Contract 

- Kleinstunternehmen 
Folge der Zweiteilung 

Anwendung unterschiedlicher Rechtsvorschriften 
Arbeitsrecht Zivilrecht und Handelsrecht 

unterschiedliche gesetzgeberische Intervention 
Arbeitsschutz Garantie der Marktregeln 

Probleme der Zweiteilung 
unselbständige Arbeit „Grauzone“ 

- Scheinselbständige 
- nicht klar zuzuordnende 

Arbeitsformen 

selbständige Arbeit 

Entnommen aus: Perulli (2003): 36f. 

1.3 Tendenzen der Aufweichung der Zweiteilung in der 
sozialen Sicherheit und im Arbeitsrecht 

Perulli (2003: 36) weist auch auf Probleme der Zweiteilung in den betrachteten 
Rechtsordnungen hin: auf die wachsende „Grauzone“ zwischen selbstständiger 
und abhängiger Arbeit, auf nicht klar zuzuordnende Arbeitsformen, z.B. der 
„wirtschaftlich abhängige Arbeitnehmer“ bzw. der „Scheinselbstständigkeit“ 
(siehe Tabelle 1).  

Mit seiner von der EU-Kommission in Auftrag gegebenen Studie zum The-
ma „Wirtschaftlich abhängige Beschäftigte/Scheinselbstständigkeit“ greift Perulli 
Entwicklungen auf, die deutlich machen, dass das rechtliche duale Begriffssys-
tem immer weniger geeignet ist, die realen Beschäftigungsverhältnisse zu er-
fassen. In den europäischen Ländern haben sich in den letzten Jahren tief grei-
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fende Veränderungen in Bezug auf die Arbeitsorganisation vollzogen, die sich in 
einer immer größeren Verbreitung von Outsourcing und Ausgliederung von Tä-
tigkeiten (z.B. in Form von Franchiseverträgen) aus den Grenzen der Unter-
nehmen heraus widerspiegeln. Dies hat dazu beigetragen, dass zunehmend 
wirtschaftlich abhängige Beschäftigung bzw. Scheinselbstständigkeit in Er-
scheinung tritt, eine Arbeitsform, die in die „Grauzone“ zwischen abhängiger 
und selbstständiger Tätigkeit fällt. Rechtlich gesehen sind die wirtschaftlich ab-
hängig Erwerbstätigen/die Scheinselbstständigen Selbstständige. Grundlegen-
des und gemeinsames Merkmal dieser Erwerbstätigen ist, dass sie wie die 
Selbstständigen auf eigenes Risiko arbeiten und keinem Arbeitgeber formal un-
terstellt sind. Gleichzeitig sind sie deshalb „wirtschaftlich abhängig“, weil sie 
mehr oder weniger ausschließlich auf lediglich einen Auftraggeber angewiesen 
sind (Perulli 2003: 1).  

Die EU-Kommission stellt sich mit der oben genannten in Auftrag gegebe-
nen Studie über „Wirtschaftlich abhängige Beschäftigte/Scheinselbstständige“ 
der Problematik, dass in der Praxis zunehmend Arbeitsformen vorkommen, die 
nicht eindeutig der abhängigen oder der selbstständigen Erwerbsarbeit zuzu-
ordnen sind. Im Laufe der Zeit wurden die Grenzen dieser strengen Zweiteilung 
auch in den Rechtssystemen durchlässiger. Elemente des Arbeitnehmerrechts 
werden mit Elementen des Selbstständigenrechts angereichert und umgekehrt. 
Dasselbe gilt für das Sozialversicherungsrecht: 

1.3.1 Arbeitsrecht 
1. So tritt auf der Arbeitnehmerseite die rein materielle Absicherung zurück zu-

gunsten der Mitbestimmung und Humanisierung der Arbeitswelt. Das Arbeits-
recht wird damit um Rechte erweitert, die traditionellerweise zur Sphäre des 
Selbstständigenrechts zu zählen wären. 

2. Weiterhin ist eine stärkere „Vermarktlichung von Arbeitsverträgen“ bzw. eine 
stärkere Orientierung an Kaufverträgen zu lasten von „reinen“ Arbeitsverträ-
gen zu erwarten (Schmid/Oschmiansky 2000: 252). Insbesondere bei be-
stimmten Arbeitsmärkten, die spezifische Qualifikationen und Erfahrungswis-
sen voraussetzen, schwinden die Vorteile eines reinen Arbeitsvertrages und 
steigt im Gegenzug das Interesse an Kaufverträgen, jedenfalls in der Form 
der Einbeziehung marktorientierter und wettbewerbsfördernder Elemente in 
den Arbeitsvertrag. In diesem Zusammenhang ist die Bedeutungszunahme 
von Netzwerkarbeitsmärkten hoch qualifizierter neuer Selbstständiger, in de-
nen nicht lange Betriebszugehörigkeit sondern vielfältige Projekterfahrungen 
und unterschiedliche Kooperationserfahrungen einen Wettbewerbsvorteil 
darstellen, zu nennen. 
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3. In ganz Europa ist das Tarifvertragswesen traditionell darauf ausgerichtet, 
abhängig Beschäftigte zu schützen. Der Schutz nicht abhängig Beschäftigter 
ist wesentlich geringer und eine Tarifkontrolle im Subauftragswesen gibt es 
kaum. Dank einer Gesetzesbestimmung (§ 12 Tarifvertragsgesetz = TVG) 
gilt in Deutschland jedoch das Recht, Tarifverträge abzuschließen, auch für 
einige Kategorien von arbeitnehmerähnlichen Erwerbstätigen. Der geschicht-
liche Hintergrund für diese Bestimmung war die wachsende Zahl der freien 
Mitarbeiter im Bereich der Massenmedien in den sechziger und siebziger 
Jahren. Für arbeitnehmerähnliche Freie dürfen Tarifverträge abgeschlossen 
werden, in denen auch Kündigungsfristen, Entgeltfortzahlung im Krankheits-
fall und ähnliche Rechte verbindlich vereinbart werden können. Solche Tarif-
verträge wurden bislang ausschließlich im Medienbereich, in erster Linie für 
öffentlich-rechtliche Sender und Tageszeitungen, abgeschlossen (Buchholz 
2002: 122). 

4. Seit den siebziger Jahren ist europaweit die Tendenz zur Deregulierung der 
Arbeitnehmerüberlassung zu beobachten. Besonders deutlich wird dies in 
Deutschland, dessen restriktive Regeln des 1972 eingeführten Arbeitneh-
merüberlassungsgesetzes (z.B. Befristungsverbot, Wiedereinstellungsverbot, 
Synchronisationsverbot und Überlassungshöchstdauer von anfangs nur drei 
Monaten) schrittweise gelockert wurden. Auch in den Niederlanden kommt 
die gesetzliche Neuregelung der Arbeitnehmerüberlassung von 1998 einer 
Deregulierung gleich, ist aber gleichzeitig mit einem deutlichen Ausbau von 
Schutzvorschriften verbunden. Mit ihrem Richtlinienvorschlag von 2002, der 
im Kern die Gleichbehandlung von Leiharbeitnehmern mit der Stammbeleg-
schaft des Einsatzbetriebes vorsieht, beschreitet auch die EU-Kommission 
den Weg, rechtliche Möglichkeiten der Flexibilisierung zu erweitern, diese 
aber mit sozialem Schutz für die Leiharbeitnehmer zu verbinden. Insgesamt 
führt die europaweit zu beobachtende gesetzliche Öffnung der Arbeitneh-
merüberlassung und Deregulierung der rechtlichen Regeln in diesem Bereich 
zu einer Öffnung auch für vormals wenig repräsentierte Beschäftigtengrup-
pen. Damit entsteht durch die Arbeitnehmerüberlassung zunehmend ein 
Markt für selbstständige Tätigkeiten. So arbeitet zum Beispiel die Zeitarbeits-
firma Randstat in Belgien als eines der drei marktführenden Unternehmen 
vor Ort mit einem Pool an freien Mitarbeitern im Medienbereich. 

1.3.2 Sozialversicherungsrecht 
1. Auf der anderen Seite werden traditionell hergeleitete sozialversicherungs-

rechtliche Ansprüche abhängig Beschäftigter eingeschränkt. Denn die mate-
rielle Sicherung, der Kern des Arbeitnehmersozialrechts, ist in vielen europä-
ischen Ländern in den letzten Jahren deutlich zurückgefahren worden. De-
mographische und wirtschaftliche Entwicklungen sind vielfach zur Belas-
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tungsprobe der Funktionsfähigkeit der sozialen Sicherungssysteme gewor-
den. Dem Sparzwang folgend setzte in vielen Ländern eine mehr oder weni-
ger starke Rücknahme pauschaler staatlicher Fürsorge ein. Im Gegenzug ist 
eine Hinwendung zur Eigenvorsorge auch im Hinblick auf Arbeitnehmer, das 
Arbeitsrecht und das Sozialversicherungsrecht festzustellen. 

2. In der Mehrzahl der europäischen Länder werden alle Erwerbstätigen ein-
schließlich der Selbstständigen und nicht nur abhängig Beschäftigte in das 
System der Sozialversicherung einbezogen. Insgesamt ist bei den beitragsfi-
nanzierten Sozialversicherungssystemen jedoch die Tendenz zu beobach-
ten, den Kreis der Versicherten und die Art der Einkünfte, auf die Beiträge 
erhoben werden, auszuweiten (Hauschild 1999: 113). So wurde in Deutsch-
land mit der Rentenreform von 1972 die Rentenversicherung für Selbststän-
dige geöffnet und mit der KSK (Künstlersozialversicherung) Anfang der acht-
ziger Jahre eine spezielle Sozialversicherung für bestimmte Selbstständi-
gengruppen etabliert. Und so gilt beispielsweise seit 1998 für Österreich, 
dass die „neuen Selbstständigen“ bei Überschreitung einer am Steuerrecht 
orientierten Versicherungsgrenze in die Pflichtversicherung einbezogen wer-
den. Aktuell werden in Deutschland unter dem Schlagwort „Bürgerversiche-
rung“ Varianten der Reform der Gesetzlichen Krankenversicherung diskutiert, 
die in der Regel auf der Erweiterung der Beitragsarten u.a. auf Einkünfte aus 
selbstständiger Erwerbsarbeit basieren. 

1.3.3 Arbeits- und Sozialversicherungsrecht 
Das Phänomen der wirtschaftlich abhängigen Beschäftigung bzw. Schein-
selbstständigkeit hat in einigen Ländern die Gerichte und die Gesetzgebung be-
schäftigt. Das Ergebnis ist, dass beispielsweise in Deutschland, Frankreich und 
Italien Sonderregelungen geschaffen wurden, die die Strategie der (zumindest 
partiellen) Gleichstellung von wirtschaftlich abhängig Beschäftigten/Schein-
selbstständigen mit abhängig Beschäftigten verfolgen (Perulli 2003: 116). Damit 
wird auf die Tatsache reagiert, dass in der Praxis Arbeitsformen vorkommen, 
die mit Hilfe der Kriterien, die die Rechtsordnungen vorgesehen haben, um 
festzulegen, ob es sich um abhängige oder selbstständige Erwerbsarbeit han-
delt, nicht eindeutig zuzuordnen sind.  
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2. Der Grenzbereich zwischen abhängiger und 
selbstständiger Erwerbsarbeit 

Exemplarisch werden im Folgenden als Formen der Erwerbsarbeit im Grenzbe-
reich zwischen selbstständiger und abhängiger Arbeit 1. Outsourcing und 2. 
Franchising dargestellt:  

2.1 Outsourcing 

Outsourcing bedeutet die wirtschaftliche und rechtliche Ausgliederung von Un-
ternehmensfunktionen auf externe Spezialisten. Insbesondere in konjunkturel-
len Krisenzeiten ist damit der Versuch verbunden, Unternehmensbereiche aus 
Kostengründen auszulagern und Kapazitäten abzubauen. Die Auslagerung 
kann raumbezogen, produktbezogen oder funktionsbezogen (z.B. Forschung, 
Bildung, Buchhaltung) sein. Vorstufen des Outsourcing sind strategische Allian-
zen oder Joint Ventures, bei denen Betriebsteile nicht vollständig wirtschaftlich 
und rechtlich ausgelagert werden. Aktuell verlagern immer mehr Unternehmen 
ihre Buchhaltung bis hin zum Controlling ins Ausland. So verlagerte beispiels-
weise die Citibank ihren gesamten Zahlungsverkehr und das Abrechnungswe-
sen in die Niederlande, aus denen die Kunden direkt ihre Kontoauszüge zuge-
stellt bekommen (www.unternehmerinfo.de)  

International vergleichende Untersuchungen zeigen, dass die steigende 
Zahl der Outsourcing-Verfahren mit einer Zunahme derjenigen Formen von 
Selbstständigkeit einhergeht, die als „dependent outsourcing“ bezeichnet wer-
den, da der Erwerbstätige zwar formal selbstständig ist, seine Arbeitsbedingun-
gen jedoch in vielen Fällen denen eines abhängig Beschäftigten gleichen („de-
pendent self-employed workers“). Diese Nähe zur abhängigen Beschäftigung 
bestätigte sich in der Praxis: In 10 europäischen Ländern durchgeführte Studien 
haben ergeben, dass 13% der Unternehmen das Outsourcing für Tätigkeiten 
einsetzen, die zuvor von abhängig Beschäftigten verrichtet wurden (O’Kelly 
1999: 35). Exemplarisch dafür, wie das Outsourcing zur wirtschaftlich abhängi-
gen Beschäftigung führen kann, ist der Franchisevertrag.  

- 18 - 

http://www.unternehmerinfo.de/


Tab. 2: Indikatoren der Franchise-Intensität 

 Numbers of franchisors by source 
 European Fran-

chising Federa-
tion 

Worldwide European Fran-
chising Federa-

tion 

US Dept. of 
Commerce 

 1992/93 1993/94 1995/96 1997/98 
Germany 500 500 530 598 
Italy 370 400 436 … 
Netherlands 341 341 345 350 
Sweden 200 200 230 … 
United Kingdom 396 414 474 … 

 
 Numbers of franchisees by source 
 European Fran-

chising Federa-
tion 

Worldwide European Fran-
chising Federa-

tion 

US Dept. of 
Commerce 

 1992/93 1993/94 1995/96 1997/98 
Germany 20 000 18 000 22 000 28 000 
Italy 18 650 18 500 21 390 … 
Netherlands 11 975 11 975 11 910 12 000 
Sweden 9 000 9 000 9 150 … 
United Kingdom 24 900 26 400 25 700 … 

 
 Numbers employeda)  
 European Franchising Federation 
 1992/93 1995/96 
Germany … 230 000 
Italy 46 000 50 000 
Netherlands 78 000 100 000 
Sweden 55 000 71 000 
United Kingdom 189 000 223 000 

... Data not available. 
a) Includes full and part-time staff in franchised and company-owned outlets, as well as the 

franchisor’s headquarters. 

Quelle: nach OECD Employment Outlook (2000): 164 

2.2 Franchising 

Franchisegeber haben in der Regel als Großunternehmen eine Geschäftsidee 
entwickelt, die sich am Markt etabliert hat. Franchisesysteme bieten selbststän-
digen Unternehmern bzw. Gründern die Möglichkeit, sich an ihrem Konzept zu 
beteiligen und ein jeweils eigenes Unternehmen aufzubauen. Jeder Franchise-
nehmer benutzt zwar den Markennamen des Franchisegebers, ist dabei aber 
ein selbstständiger Unternehmer, tätigt alle Investitionen und das unternehmeri-
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sche Risiko selbst. Er profitiert von der Marktmacht des Franchisegebers als 
Großunternehmen, das günstiger einkaufen und sich teurere Technologien und 
Werbestrategien leisten kann.  

Franchising hat sich weltweit durchgesetzt. Nach Angaben der Gründerbe-
ratung Initiat gab es 2003 in Deutschland rund 40.000 Franchisenehmerbetrie-
be (www.initiat.de). Bekannte Franchisesysteme sind hierzulande z.B. McDo-
nalds, OBI, Bang und Olufsen, Kieser-Training und Blume 2000.  

In allen von uns betrachteten Ländern stiegen seit Anfang der neunziger 
Jahre sowohl die Anzahl der Franchisegeber als auch die Anzahl der Franchi-
senehmer und der Beschäftigten in den Franchiseunternehmen. Im Fünf-
Länder-Vergleich hat sich das Franchising am stärksten in Deutschland und 
Großbritannien verbreitet. Laut Daten der European Franchise Federation gab 
es 1995/96 in Deutschland und Großbritannien 530 bzw. 474 Franchisegeber, 
22.000 bzw. 25.700 Franchisenehmer und 230.000 bzw. 223.000 Beschäftigte 
in Franchisebetrieben (siehe Tabelle 2). 
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3. Die zunehmende Bedeutung von Formen 
„neuer Selbstständigkeit“ 

Während noch in den siebziger Jahren der Anteil der Selbstständigen außer-
halb der Landwirtschaft an der gesamten Beschäftigung rückläufig war, nahm er 
in den neunziger Jahren in den meisten OECD-Ländern zu.  

In Großbritannien und Schweden setzte die „Renaissance der Selbststän-
digkeit“ bereits Ende der siebziger Jahre ein. In Italien und den Niederlanden 
war dieser Trend Anfang der achtziger Jahre und in Deutschland erst Anfang 
der neunziger Jahre erkennbar. Auch das Niveau und die Steigerungsraten und 
der Zeitraum der Steigerung variieren von Land zu Land erheblich:  

Während der Prozentanteil der Selbstständigen an allen Erwerbstätigen in 
Schweden 1973 noch 4,8% und in Großbritannien 7,3% betrug, lag er 2002 be-
reits bei 8,5% bzw. 10,9%. In diesen beiden Ländern, in denen die „Renais-
sance der Selbstständigkeit“ bereits in den siebziger Jahren einsetzte, ist je-
doch seit Mitte der neunziger Jahre ein leichter Rückgang des Anteils Selbst-
ständiger zu verzeichnen: 1995 betrug dieser Anteil in Schweden noch 9,3% 
(2002: 8,5%) und in Großbritannien 12,2% (2002: 10,9%).  

In Italien und den Niederlanden, wo der Anstieg des Anteils Selbstständiger 
Ende der siebziger/Anfang der achtziger Jahre in Erscheinung trat, stieg die 
Rate von 19,2% bzw. 9,1% im Jahr 1980 auf 22,4% bzw. 9,8% im Jahr 2002. 
Sowohl für Italien als auch für die Niederlande gilt jedoch, dass sich seit Anfang 
der neunziger Jahre dieser Trend nicht erkennbar weiter fortsetzt, sondern eher 
von einer Stagnation gesprochen werden kann.  

In Deutschland, wo die „Renaissance“ im 5-Länder-Vergleich zuletzt, näm-
lich erst Anfang der neunziger Jahre einsetzte, scheint der Trend zu mehr 
Selbstständigkeit (noch) ungebrochen: Der Anteil der Selbstständigen in Pro-
zent aller Erwerbstätigen in Deutschland stieg von 8,2% im Jahr 1993 auf 9,4% 
im Jahr 2002.  
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Abb. 1: Der Anteil der selbstständig Erwerbstätigen in Europa 
Anteil aller Selbstständigen mit und ohne Beschäftigte an der erwerbstätigen 
Bevölkerung in Prozent 
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EU 15 12,3 12

Deutschland 8,9 7,5 8,6 8,1 8,7 9,4

Großbritannien 7,1 7,3 10,3 12 11,9 11

Italien 21,9 19,4 21,4 22,2 22,9 23

Niederlande 8,9 9 8,3 7,9 9,5 9,7

Schweden 4,5 4,6 5 7,3 9 8,8

1973-77 1978-82 1983-87 1988-92 1993-97 1998-2002

 
Die Werte entsprechen dem Durchschnitt der jährlichen Anteile im angegebenen Zeitraum 
Angaben ohne Agrarsektor 

Quelle: OECD Labour Fource Statistics; eigene Berechnungen 

Obwohl in allen betrachteten Ländern eine Zunahme der Selbstständigkeit zu 
beobachten ist, differieren Zeitraum der Zunahme, Ausgangs- und Endniveau 
erheblich. Während in Italien 2002 mehr als jeder fünfte Erwerbstätige selbst-
ständig ist, ist es in Schweden trotz deutlicher Zunahme des Anteils seit den 
siebziger Jahren noch immer nur jeder zwölfte.  

Der wie in anderen südeuropäischen Ländern ebenfalls hohe Anteil Selbst-
ständiger Italiens lässt sich aus der sehr hohen Zahl an Selbstständigen im Be-
reich Handel, Gaststätten und Tourismus erklären (Luber/Leicht 2000). Dies 
bedeutet, dass das jeweilige Niveau selbstständiger Erwerbsarbeit nicht nur 
eine Frage der „Kultur“, sondern vor allem auch der wirtschaftlichen Schwer-
punkte ist (Bögenhold/Leicht 2000: 781).  
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3.1 Anteil Alleinselbstständiger 

Die „Renaissance der Selbstständigkeit“ in den europäischen Ländern ist mit 
einer bemerkenswerten Veränderung ihrer Struktur verbunden: In drei der von 
uns betrachteten fünf Länder ist eine deutliche Zunahme des Anteils an Selbst-
ständigen ohne Angestellte an allen Selbstständigen zu verzeichnen (für zwei 
Länder sind auf der Basis der uns zur Verfügung stehenden Daten nur sehr be-
schränkt Aussagen möglich).4 Besonders deutlich ist dieser Trend in Großbri-
tannien, wo 2003 bereits drei Viertel aller Selbstständigen ohne Beschäftigte 
arbeitet. In den Niederlanden sind zwei Drittel der Selbstständigen 2003 ohne 
Beschäftigte und auch in Deutschland liegt das Verhältnis von Selbstständigen 
mit und ohne Beschäftigte 2003 bereits bei 50:50. 1983 waren in Großbritan-
nien noch 61,1%, in den Niederlanden 51,9% und in Deutschland 46,9% der 
Selbstständigen ohne Beschäftigte.  

Tab. 3: Selbstständige mit und ohne Beschäftigte 
das Verhältnis von Selbstständigen ohne Beschäftigte zu Arbeitgebern in Prozent 

  1983-87 1988-92 1993-97 1998-2003 

Deutschland Selbstständige 
ohne Angestellte 

46,2 45,6 45,9 49,5 

 Arbeitgeber 53,8 54,4 54,1 50,5 

Italien Selbstständige 
ohne Angestellte 

... ... 50,1 48,0 

 Arbeitgeber ... ... 49,9 52,0 

Niederlande Selbstständige 
ohne Angestellte 

58,0 65,9 65,2 66,6 

 Arbeitgeber 42,0 34,1 34,8 33,4 

Schweden Selbstständige 
ohne Angestellte 

... ... 64,9 62,9 

 Arbeitgeber ... ... 35,1 37,1 

Großbritannien Selbstständige 
ohne Angestellte 

63,1 69,3 74,0 74,8 

 Arbeitgeber 36,9 30,7 26,0 25,2 

... = fehlende Werte 
Die Werte entsprechen dem Durchschnitt der jährlichen Anteile im angegebenen Zeitraum 
Angaben ohne Agrarsektor 

Quelle: European Labour Force Survey; eigene Berechnungen 

                                            
4 Für Italien ist eine Aussage aufgrund datentechnischer Gründe schwierig: Hier schwankt 

der Anteil der Alleinselbstständigen an allen Selbstständigen wegen der unterschiedlichen 
Zuordnung von Subkategorien im europäischen Labour-Force-Survey im Zeitraum 1983-93 
erheblich. Für Schweden wurden vor 1995 keine Angaben dazu erhoben.  
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3.2 Selbstständigkeit bei Frauen 

Der Anteil der Frauen an allen Selbstständigen ist europaweit seit Anfang der 
achtziger Jahre kontinuierlich gestiegen. Mit Ausnahme von Schweden (hier 
liegen uns nur Daten für den Zehnjahreszeitraum 93-03 vor, die insgesamt eher 
auf eine Stagnation hindeuten) gilt dies für alle betrachteten fünf Länder. Be-
sonders deutlich zeigt sich die Zunahme des Anteils von Frauen an allen 
Selbstständigen von 1983 bis 2003 in Deutschland und den Niederlanden. In 
Deutschland stieg dieser Anteil von 27,7% im Zeitraum 83-87 auf 33,2% im 
Zeitraum 98-03, in den Niederlanden von 26,7% auf 37,0%. 

Tab. 4: Frauenanteil an allen Selbstständigen mit und ohne Beschäftigte 
in Prozent 

 1983-87 1988-92 1993-97 1998-2003 
EU 151,2 ... ... 29,2 30,2 
EU 122,3 25,9 26,8 28,7 30,0 
Deutschland2 27,7 30,1 32,6 33,2 
Italien4 22,1 23,7 25,4 25,6 
Niederlande5 26,2 35,4 36,4 37,0 
Schweden1 ... ... 28,4 28,0 
Großbritannien 26,1 25,0 25,5 27,2 
Zahlen ohne Agrarsektor 
Die Werte entsprechen dem Durchschnitt der jährlichen Anteile im angegebenen Zeitraum 
... = fehlende Werte 
1 Daten erst ab 1995 
2 Daten nur bis 2002 
3 Daten erst ab 1987 
4 keine Daten für 1992 
5 keine Daten für 1984 und 1986 

Quelle: Eurostat, European Labour Force Survey; eigene Berechnungen 

Die Zunahme des Anteils von Frauen an allen Selbstständigen ist natürlich auch 
der insgesamten Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit geschuldet. Betrachtet 
man den Anteil der selbstständigen Frauen an den weiblichen Erwerbstätigen, 
so wird deutlich, dass auch bei dieser Betrachtungsweise Deutschland und die 
Niederlande für den Zeitraum 1983 bis 2003 eine Zunahme aufweisen: in 
Deutschland von 5,4% selbstständiger Frauen im Zeitraum 1983-87 auf 6,1% 
im Zeitraum 1998-2003, in den Niederlanden gar von 5,9% bzw. 7,4%.  
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Tab. 5: Der Anteil der selbstständigen Frauen an allen weiblichen 
Erwerbstätigen in Prozent 

 1983-87 1988-92 1993-97 1998-2003 
EU 151,2 ... ... 7,8 7,7 

EU 122,3 ... 9,4 7,9 7,9 

Deutschland2 5,4 5,3 5,6 6,1 

Italien4 16,2 16,7 13,9 14,3 

Niederlande5 5,9 7,5 7,5 7,4 

Schweden1 ... ... 5,3 4,8 

Großbritannien 6,7 7,1 6,7 6,6 

Zahlen ohne Agrarsektor 
Die Werte entsprechen dem Durchschnitt der jährlichen Anteile im angegebenen Zeitraum 
... = fehlende Werte 
1 Daten erst ab 1995 
2 Daten nur bis 2002 
3 Daten erst ab 1987 
4 keine Daten für 1992 
5 keine Daten für 1984 und 1986 

Quelle: Eurostat, European Labour Force Survey; eigene Berechnungen 

In Deutschland und den Niederlanden steigt auch der Anteil der Frauen an allen 
Selbstständigen ohne Beschäftigte deutlich. Vom Zeitraum 1983-87 bis zum 
Zeitraum 98-03 stieg der Anteil der Frauen an allen Selbstständigen ohne Be-
schäftigte in Deutschland von 27,7% auf 31,5%, in den Niederlanden von 
26,2% auf 34,2%. Für Italien und Schweden lassen sich hier aus datentechni-
schen Gründen (siehe Fußnote 3) keine Aussagen treffen. 

Tab. 6: Der Anteil der Frauen an allen Selbstständigen ohne Beschäftigte 
in Prozent 

 1983-87 1988-92 1993-97 1998-2003 
Deutschland2 27,7 29,7 30,3 31,5 

Italien4 ... ... 19,9 22,5 

Niederlande5 26,2 35,0 33,1 34,2 

Schweden1 ... ... 23,8 24,2 

Großbritannien 26,1 24,7 24,1 26,3 

Zahlen ohne Agrarsektor  
Die Werte entsprechen dem Durchschnitt der jährlichen Anteile im angegebenen Zeitraum 
... = fehlende Werte 
1 Daten erst ab 1995; 2 Daten nur bis 2002; 3 Daten erst ab 1987; 4 Daten erst ab 1993 
5 keine Daten für 1984 und 1986 

Quelle: European Labour Force Survey; eigene Berechnungen 
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3.3 Selbstständigkeit im Dienstleistungssektor 

Deutlich wird, dass die Zunahme der Selbstständigkeit in den betrachteten Län-
dern vor allem im Dienstleistungssektor zu verorten ist. Während in Deutsch-
land 1992 noch 65,1% der Selbstständigen im Dienstleistungssektor tätig wa-
ren, waren es 2002 bereits 70,8%. In Großbritannien stieg der Anteil von 1992 
58,4% auf 65,9% in 2002. In Schweden, wo für 1992 keine Daten vorliegen, 
stieg der Anteil von 1997 59,8% auf 65,6% im Jahr 2002. In den Niederlanden 
und Italien ist für den Betrachtungszeitraum eine Stagnation erkennbar.  

Tab. 7: Selbstständig Erwerbstätige im Dienstleistungssektor* 
in Prozent aller Selbstständigen 

 1992 1997 2002 

EU 15 ... 60,1 61,3 

EU 12 57,1 60,5 61,5 

Deutschland 65,1 68,8 70,8 

Italien1 62,4 64,8 64,0 

Niederlande 60,2 59,3 59,9 

Schweden ... 59,8 65,6 

Großbritan-
nien 

58,4 62,2 65,9 

Selbstständige mit und ohne Beschäftigte im Dienstleistungsgewerbe in Prozent aller Selbst-
ständigen und Arbeitgeber 
1 Wert von 1993 
Angaben ohne Agrarsektor 
* Als Dienstleistungssektor wurden folgende Berufsgruppen zusammengefasst (nach ISIC-Rev. 

3): 
- wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles and personal and household 

goods (G) 
- hotels and restaurants (H) 
- transport, storage and communication (I) 
- financial intermediation (J) 
- real estate, renting and business activities (K) 
- public administration and defense; compulsory social security (L) 
- education (M) 
- health and social work (N) 
- other community, social or personal service activities (O) 
- private households with employed persons (P) 

Quelle: European Labour Force Survey; eigene Berechnungen 
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3.4 Selbstständigkeit und Arbeitslosigkeit 

Mit ihrer Studie über „Beschäftigungsdynamik und Arbeitslosigkeit in der Euro-
päischen Union“ bestätigen Schömann, Kruppe und Oschmiansky (1998), dass 
in dem Beobachtungszeitraum von 1985 bis 1995 der Anteil der Übergänge aus 
Arbeitslosigkeit in Selbstständigkeit in den meisten Ländern der EU zunimmt.5 
Dass Arbeitslose in der Selbstständigkeit zunehmend eine Alternative sehen, 
wird durch vielfältige nationale Existenzförderprogramme unterstützt. In 
Deutschland ist mit der Einführung des Existenzgründungszuschusses für Ar-
beitslose im Januar 2003, die sich in einer so genannten Ich-AG selbstständig 
machen, eine regelrechte Ich-AG-Welle zu verzeichnen. Für 2003 hatte die 
Bundesagentur für Arbeit mit rund 20.000 Teilnehmern in einem Jahr gerech-
net, tatsächlich gab es 2003 fast 93.000 Bewilligungen (Oschmiansky 2004: 
59), und die Neuanmeldungen nehmen Monat für Monat zu. Mittlerweile nimmt 
in Deutschland jeder zweite Existenzgründer den Weg über die Bundesagentur 
für Arbeit (Kritikos/Wießner 2004). 

3.5 Selbstständigkeit als Zweitjob 

Im Fünf-Länder-Vergleich ist ein Zuwachs der Selbstständigkeit als zweiter Er-
werbstätigkeit in den letzten zehn Jahren in Deutschland und in Schweden zu 
beobachten6. In Deutschland stieg der Anteil der Selbständigen im Zweitjob in 
Prozent aller Erwerbstätigen von 1992 bis 2002 von 0,8% auf 1,1%, in Schwe-
den von 1995 bis 2003 von 2,4% auf 2,7% (für Schweden sind vor 1995 keine 
Daten verfügbar). Während in Prozent aller Beschäftigten in Schweden 2003 
2,7 einen Zweitjob mit selbstständiger Tätigkeit haben, sind dies in Italien nur 
0,7%. Betrachtet man jedoch die Gruppe der Beschäftigten mit Zweitjob als 
Grundgesamtheit, ergibt sich das altbekannte Bild von Italien als Spitzenreiter in 
punkto Selbstständigkeit: Während von allen Beschäftigten mit Zweitjob diesen 
2003 in Italien 63% als selbstständige Tätigkeit ausüben, tun dies in Schweden 

                                            
5 Neuere Daten über Zugänge in die Selbstständigkeit aus der Arbeitslosigkeit auf der Grund-

lage des LFS sind nur auf dem Wege einer Sonderauswertung zu erhalten. Im Rahmen un-
seres Projekts „Neue Selbstständige im europäischen Vergleich“ planen wir, eine solche 
Sonderauswertung demnächst in Auftrag zu geben. Im Rahmen der Sonderauswertung soll 
auch die Entwicklung von selbstständigen Tätigkeiten in Teilzeitbeschäftigung nachge-
zeichnet werden. 

6 Diese Kategorie erfasst alle Erwerbstätigen, die mehr als einer Beschäftigung nachgehen. 
Dabei ist es unerheblich, in welchem Umfang oder Status die erste Beschäftigung (haupt-
erwerbstätig oder nebenerwerbstätig, wie zum Beispiel Studenten oder Arbeitslose, die im 
gesetzlichen Rahmen dazuverdienen) ausgeübt wird. Die Entscheidung, welche Beschäfti-
gung dabei als erste und welche als zweite gilt, liegt bei den Befragten selbst. Im Zweifels-
falle sollte jedoch als Hauptbeschäftigung (main job) die eingestuft werden, für die durch-
schnittlich die meiste Arbeitszeit aufgewendet wird. 
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nur 29% (im Vergleich dazu Niederlande 27,8%, Großbritannien 29,1% und 
Deutschland 2002 48,5%). Für Deutschland gilt, dass mittlerweile fast jeder 
zweite Beschäftigte mit Zweitjob (48,5%) diesen in selbstständiger Tätigkeit 
ausübt (1993 waren es noch 41%).  

3.6 Selbstständigkeit bei jüngerer Altersgruppe (15-29 Jahre) 

Es gibt keine empirische Evidenz für die These, dass die Selbstständigkeit als 
Erwerbsform für jüngere Beschäftigte, bzw. Berufseinsteiger in den letzten Jah-
ren an Bedeutung gewinnt. Im Gegenteil: seit 1995 nimmt der Anteil der 15-
29jährigen an allen Selbstständigen beständig ab: EU-15 weit von 11,6% in 
1995 auf 8,8% in 2002. Betrachtet man einen 20-Jahres-Zeitraum, so verläuft 
die Entwicklung des Anteils jüngerer an den Selbstständigen in allen von uns 
betrachteten fünf Ländern wellenförmig: Von 1983 bis 1991 bzw. 1992 ist ein 
kontinuierlicher Anstieg und danach ein ebenso kontinuierlicher Rückgang zu 
beobachten (für Schweden liegen jedoch Daten erst ab 1995 vor). 1983 betrug 
der Anteil der unter 30jährigen an allen Selbstständigen in Deutschland 7,5%, 
1991 10,0% und 2002 5,6%, in Italien 1983 12,3%, 1991 15,5% und 2003 
10,9%, in den Niederlanden 1983 12,6%, 1991 16,5% und 2003 9,8%, in 
Schweden 1995 8,4% und 2003 6,9% und schließlich in Großbritannien 1983 
16,1%, 1990 20,1% und 2003 9,4%. Zu prüfen wäre, ob diese wellenförmige 
Entwicklung mit dem Auf- und Niedergang der „New Economy“ mit Existenz-
gründungen jüngerer Erwerbstätiger vor allem in der IT-Branche in Verbindung 
steht (wobei der „Niedergang“ aber erst Ende der neunziger Jahre begann7).  

3.7 Wunsch nach Selbstständigkeit 

Europaweit besteht von Seiten der Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden ein 
hohes Interesse an der Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit. Es ist davon 
auszugehen, dass der Wunsch nach Selbstständigkeit steigt und höher ist als 
die realisierten Beschäftigungsverhältnisse in Selbstständigkeit. So wies eine 
Erhebung in den Mitgliedstaaten der EU (plus Norwegen) nach, dass 25% der 
Befragten in naher Zukunft eine selbstständige Tätigkeit wünschen, aber nur 
13% angaben, tatsächlich selbstständig erwerbstätig zu sein (Bielenski 1999). 

                                            
7 Dass die Entwicklung der Selbstständigkeit in den letzten Jahren bei jüngeren Erwerbstäti-

gen mit der „New Economy“ in Verbindung steht, ist anhand der uns vorliegenden Daten 
zumindest für Deutschland nahe liegend: betrachtet man den Anteil der unter 30-jährigen 
Selbstständigen an allen Erwerbstätigen, so stieg der Anteil von 2,4 Prozent im Jahr 1991 
auf 4,5 Prozent im Jahr 2000, bereits ein Jahr später (2001) lag er nur noch bei 3,8 Prozent.  
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Auch die individuellen Präferenzen zeugen also von einer Bedeutungszunahme 
der Selbstständigkeit.8  

                                            
8 Kontrovers diskutiert wird, ob auf der Ebene der Individuen „push“ oder „pull“-Effekte über-

wiegen, d.h. ob die Personen, die eine Selbstständigkeit aufnehmen, aus der Not, sprich in 
der Regel der Arbeitslosigkeit, dazu „gedrängt“ werden, oder ob Motive der Selbstverwirkli-
chung überwiegen, ob sie also von der Selbstständigkeit „angezogen“ werden (Buch-
mann/Kriesi/Sacchi 2004). Die hohe Bedeutung von Selbstständigkeit bei den individuellen 
Präferenzen (Bielinski 1999) bestätigt die These, dass „pull“-Motive für die Wahl der Selbst-
ständigkeit eine wichtige Rolle spielen. Die starke Inanspruchnahme von an Arbeitslose ge-
richteten arbeitsmarktpolitischen Förderprogrammen zur Aufnahme einer selbstständigen 
Tätigkeit (Ich-AG, Überbrückungsgeld) sprechen dagegen für eine hohe Bedeutung von 
„push“-Effekten.  
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4. Fazit 

In den letzten Jahrzehnten ist in allen fünf von uns betrachteten Ländern ein 
Anstieg des Anteils Selbstständiger zu beobachten, und dies, nachdem der An-
teil OECD-weit in den siebziger Jahren noch rückläufig war. Beginn und Zeit-
raum des Anstiegs sowie Ausgangs- und Endniveau der Selbstständigenrate 
unterscheiden sich aber von Land zu Land erheblich.  

Zu den Faktoren, die maßgeblich sind für die national stark variierende 
Entwicklung der Selbstständigenraten zählen in erster Linie länderspezifische 
wirtschaftliche Schwerpunkte und die im ersten Kapitel beschriebenen arbeits-
rechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Regelungen. Als weitere für die 
nationalen Unterschiede entscheidende Faktoren, auf die hier nicht weiter ein-
gegangen werden kann, sind u.a. steuerrechtliche Regelungen, Zugangsrege-
lungen zu bestimmten Berufen (in Deutschland zum Beispiel die Handwerks-
ordnung), arbeitsmarktpolitische Förderprogramme zur Unterstützung von Un-
ternehmensgründungen und Kreditvergaben an Gründer zu nennen (Schö-
mann/Kruppe/Oschmiansky 1998: 68; Meager/Bates 2002; Klandt/Brüning 
2002). 

Die „Renaissance“ der Selbstständigkeit ging in einigen Ländern mit einer 
deutlichen Zunahme der Anteile von Alleinselbstständigen (Deutschland, Groß-
britannien, Niederlande) und Frauen (Deutschland, Niederlande) an allen 
Selbstständigen einher. Die Struktur der Selbstständigkeit ändert sich nicht nur 
dadurch, dass „neue“ Gruppen Zugang finden. Änderungen in der Struktur wer-
den auch dadurch verursacht, dass die Grenzen zwischen Selbstständigkeit 
und abhängiger Beschäftigung tendenziell fließender werden. Einige an Bedeu-
tung zunehmende Beschäftigungsformen, wie Franchising und Scheinselbst-
ständigkeit, sind im Graubereich zwischen diesen Grenzen anzusiedeln.  

Europaweit sind seit den siebziger Jahren der Trend hin zu mehr Dienst-
leistungsarbeit und die kontinuierlich steigende Frauenerwerbsbeteiligung als 
tief greifende Wandlungsprozesse in der Struktur der Arbeitsmärkte zu beo-
bachten. Der Trend hin zur Dienstleistungsgesellschaft wird von einigen Auto-
ren als wichtiger Grund für den Anstieg an Selbstständigkeit gesehen (Bögen-
hold 1989; Luber/Leicht 2000; Buchmann/Kriesi/Sacchi 2004): Die Zugangsbar-
rieren sind hier (gemessen z.B. am Human- und Finanzkapital) weitaus geringer 
als im Industriesektor.  

Der sektorale Wandel hin zur Dienstleistungsarbeit steht im engen Zusam-
menhang mit den kontinuierlich steigenden Beschäftigungsraten von Frauen. 
Gerade im Dienstleistungsbereich werden überdurchschnittlich häufig Stellen 



für Frauen angeboten. In Wechselwirkung mit der steigenden Frauenerwerbs-
beteiligung wiederum steht die so genannte „Erosion des Normalarbeitsverhält-
nisses“. Mit dem Normalarbeitsverhältnis wird das Leitbild eines einheitlichen 
Typs von Arbeitsverhältnis bezeichnet, das als dauerhaft kontinuierliches, in 
seinem Bestand in gewissem Umfang geschütztes, abhängiges Vollzeitarbeits-
verhältnis beschrieben werden kann (Mückenberger 1989). Grundlage dafür 
war die Standardisierung wesentlicher Dimensionen der Beschäftigung: des 
Arbeitsortes, der Arbeitszeit und nicht zuletzt des Arbeitsrechts (Beck 1986: 
224).  

Mit der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses gerät auch der „Normalver-
trag“ unter Druck. Insbesondere die rechtlichen, auch die sozialrechtlichen 
Grenzen zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung werden 
fließender. Dies zeigt sich in der zunehmenden Variabilität der Vertragsverhält-
nisse. Während die Unterscheidung zwischen abhängiger Lohnarbeit und 
Selbstständigkeit früher klar war, wächst die Grauzone zwischen abhängiger 
und selbstständiger Beschäftigung. Vor dem Hintergrund der zunehmenden 
Bedeutung von Unternehmensausgliederungen in Form von Subverträgen, 
Franchising und Outsourcing wird es für Arbeitgeber tendenziell schwieriger, 
glaubwürdige Versprechen über langfristige Beschäftigungsverhältnisse zu un-
terbreiten.  

Und vor dem Hintergrund der Zunahme atypischer Arbeitsverhältnisse, z.B. 
Teilzeitarbeit, geringfügiger Beschäftigung, befristeter Beschäftigung und 
Scheinselbstständigkeit, ist der traditionelle Arbeitsvertrag immer weniger ge-
eignet, seine ursprüngliche sozial ausgleichende Funktion zu erfüllen. Diese 
besteht darin, den Beschäftigten kontinuierlich ein existenzsicherndes Einkom-
men und den Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen zu garantieren und 
somit zur Umverteilung von Risiken innerhalb der arbeitenden Bevölkerung bei-
zutragen (Deakin 2002: 192). 

Wie keine andere Erwerbsform repräsentiert die neue Selbstständigkeit Ei-
genschaften, die bei der zu erwartenden weiteren Erosion des Normalarbeits-
verhältnisses und der wachsenden Individualisierung der Lebensverhältnisse für 
die zukünftige Arbeitswelt von zentraler Bedeutung sein werden. Die Chance 
selbstständigen und eigenverantwortlichen Handelns auf der einen Seite ist 
verbunden mit hohen Anforderungen an die Bewältigung der spezifischen un-
ternehmerischen Risiken, die mit diesen Erwerbsformen verbunden sind. Trotz-
dem ist zu beobachten, dass Formen neuer Selbständigkeit gegenüber abhän-
giger Lohnarbeit immer mehr vorgezogen werden. Von der Art und Weise, wie 
die Individuen und die Gesellschaft die damit verbundenen Risiken managen, 
sind daher Anregungen für soziale Innovationen zu erwarten, die von allgemei-
ner gesellschaftspolitischer Bedeutung sind.  
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Ziel kann es dabei nicht sein, die zunehmende Unsicherheit (Prekarisie-
rung) der Arbeitsverhältnisse wieder im traditionellen Sinne rückgängig machen 
zu wollen. Notwendig ist die Kanalisierung der sich abzeichnenden Verände-
rungsdynamik in gewünschte und geregelte Bahnen. Das bedeutet in erster 
Linie die Definition eines neuen Vollbeschäftigungsziels und die Institutionalisie-
rung von breiten Brücken zwischen abhängiger Erwerbsarbeit und anderen 
produktiven Erwerbsformen oder Tätigkeiten. Dies ist Kernstück der Theorie 
von Übergangsarbeitsmärkten (Schmid 1996, 2002).  

Die Theorie der Übergangsarbeitsmärkte basiert auf der Annahme einer 
zunehmenden Dynamik der Beschäftigung. Das heißt, bezogen auf die Selbst-
ständigkeit, dass zukünftig mehr und unterschiedlichere Gruppen zumindest 
zeitweise selbstständig sein werden. Für mehr und mehr Menschen werden 
Phasen der Selbstständigkeit zur Lebenserfahrung gehören – mit allen berufli-
chen, lebensweltlichen und sozialrechtlichen Implikationen.  

Globalisierung, verschärfter internationaler Wettbewerb und nationale 
Grenzen überschreitende Arbeitsmärkte machen eine (Neu-)Justierung zwi-
schen Erwerbstätigkeit und sozialer Sicherung unabdingbar, um ein (gesell-
schaftlich auszuhandelndes) Mindestmaß kontinuierlicher Grundsicherung über 
diskontinuierliche Erwerbsverläufe hinweg verlässlich gewährleisten zu können.  

Trotz europaweiter Trends ist jedoch bei der Ausgestaltung der Sozialversi-
cherung eine starke Pfadabhängigkeit geprägt durch wohlfahrtsstaatliche Tradi-
tionen in den einzelnen Ländern zu verzeichnen. Insbesondere das deutsche 
soziale Sicherungssystem wird mit seiner Reduzierung auf das Normalarbeits-
verhältnis dem sozialen Schutzbedarf Selbstständiger nicht gerecht. Dieser so-
ziale Schutzbedarf besteht nicht nur durch die Zunahme von Alleinselbstständi-
gen mit häufig niedrigem oder unstetem Einkommen. Sozialer Schutzbedarf 
besteht auch, weil im Zuge der weiteren Flexibilisierung der Arbeitswelt häufige-
re Wechsel in die Selbständigkeit und aus ihr heraus in andere Erwerbsformen 
bzw. in Nicht-Erwerbstätigkeit zu erwarten sind. Die historisch gewachsene Be-
grenzung der Pflichtversicherung auf wenige Sondergruppen Selbstständiger 
hat sich offenbar überlebt. „Statt der unsystematischen und uneinheitlichen Ein-
beziehung von Minderheitsgruppen sollte eine Reform den generellen sozialen 
Schutzbedarf Selbstständiger anerkennen und möglichst universelle Regelun-
gen schaffen“ (Betzelt 2004: 34). 

Die Entwicklung des Anteils der Selbstständigen an allen Erwerbstätigen 
macht deutlich, dass in einigen Ländern die „Renaissance der Selbstständig-
keit“ ihren Höhepunkt bereits überschritten hat. Insbesondere in den Ländern, in 
denen der Trend hin zur Selbstständigkeit bereits in den siebziger bzw. Anfang 
der achtziger Jahre einsetzte, ist mittlerweile eine Stagnation bzw. sogar ein 
leichter Rückgang des Selbstständigenanteils zu verzeichnen. Dies deutet dar-
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auf hin, dass trotz der zunehmenden Heterogenität der Selbstständigkeit Ober-
grenzen des „Gründungsgeschehens“ bestehen könnten.  

Arum und Müller (2004) weisen darauf hin, dass „neue Formen“ der Selbst-
ständigkeit möglicherweise so neu gar nicht sind. Eher, als die heutigen „neuen“ 
Formen der Selbstständigkeit als noch nie da gewesen zu betrachten, sei es 
angebracht, das Verschwinden dieser Formen während der Expansion indus-
triellen Massenproduktion, die mit Sozialreformen einherging, die ausschließlich 
auf die Verbesserung der Situation der abhängig Beschäftigten zielten, als his-
torisch außergewöhnlich zu betrachten. Die historisch gewachsenen besonde-
ren Bedingungen, die mit der abhängigen Beschäftigung in entwickelten Volks-
wirtschaften einhergingen, bewirkten ihrer Argumentation zufolge, dass die An-
reize zur Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit in den Dekaden nach dem 
zweiten Weltkrieg eher gering waren (Arum/Müller 2004: 41). 

Fraglich ist, ob die Bezeichnung „neue Selbstständigkeit“ vor diesem Hin-
tergrund gerechtfertigt ist: Vor der Expansion der industriellen Produktionsweise 
war das Bild der Selbstständigkeit ebenfalls heterogener und umfasste auch 
marginale Formen. Möglicherweise handelt es sich bei der „neuen Selbststän-
digkeit“ eher um eine Rückkehr vermeintlich „neuer“ Formen.  
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